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L92056 Altenheime Pflegeheime Sozialhilfe Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

PflegeheimG Stmk 1994 §1 Abs1 Z1;

PflegeheimG Stmk 1994 §14 Abs2;

PflegeheimG Stmk 1994 §15 Abs2 idF 2001/070;

VStG §22 Abs1;

Rechtssatz

Für eine zielführende Kontrolle eines P egeheimes kommt es nicht darauf an, mit welchen Personen die

Räumlichkeiten des bewilligten P egeheimbetriebes im Kontrollzeitpunkt gerade belegt sind, sondern dass eine

Kontrolle die Räumlichkeiten im bewilligten Umfang zu umfassen hat. Die Vorgangsweise der B n, den

Kontrollorganen den Zutritt nur zu einem bestimmten Teil der von der Bewilligung umfassten Räumlichkeiten zu

gestatten, widerspricht daher der Bestimmung des § 14 Abs. 2 erster Fall Stmk P egeheimG 1994. Ferner ist den

Ausführungen der B n, wonach auch nicht p egebedürftige Hotelgäste in den Räumlichkeiten des P egeheims

untergebracht waren, entgegenzuhalten, dass sich die Aufsicht auch nach § 14 Abs. 2 dritter Fall legcit auf den Betrieb

im bewilligten Umfang bezieht und - im Lichte des § 1 Abs. 1 Z 1 zweiter Halbsatz legcit - nicht ausschließlich auf die

Bewohner, die P egegeld beziehen. Der Aufsicht iSd § 14 legcit unterliegen jedenfalls die Unterlagen über alle

Bewohner der vom Bewilligungsbescheid umfassten Räume. Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 erster Fall legcit

einerseits (Zutrittgewährung) und jener des § 14 Abs. 2 dritter Fall andererseits (Gestattung der Einsichtnahme in die

entsprechenden Unterlagen) sind unterschiedliche Verhaltensweisen geboten und hanmdelt es sich bei Verstößen

gegen die genannten Normen um verschiedene Delikte. Es ist daher die Verhängung einer Gesamtstrafe für beide

Taten nicht zulässig.
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